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Die Ministerin für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft in
Deutschland, Renate Künast, formulier-
te im September 2001, dass für sie der
Schutz der Verbraucher und ihre Wahl-
freiheit im Mittelpunkt stehen. Um die-
ses Ziel zu erreichen, gelte es, Mindest-
standards zu definieren und deren Kon-
trolle zu organisieren.
Verbraucherschutz im allgemeinen un-
terteilt sich in den Schutz vor gesund-
heitlichen Gefahren und den Schutz vor
Täuschung. Dabei bezieht sich der fort-
laufend praktizierte Verbraucherschutz
auf die Lebensmittelkontrolle, also auch
auf die Kontrolle von Wein und der vor-
beugende Verbraucherschutz auf die Ri-
sikoanalyse und die Risikobewertung im
Vorfeld einer gesetzlichen Regelung, die
dann kontrolliert werden muss. Voraus-
setzungen für den vorbeugenden Ver-
braucherschutz und somit der Risikoana-
lyse sind zum einen valide Analysenme-
thoden, repräsentative Analysendaten,
repräsentative Verzehrsdaten und Kennt-
nis über die Ursachen eines Risikos so-
wie eventuelle Kontaminationspfade.
Die Risikoabschätzung umfasst dann die
toxikologische Bewertung von Lebens-
mitteln und Lebensmittelinhaltsstoffen
sowie die Expositionsabschätzung und
mündet ein z. B. in eine Bewertung ei-
nes eventuellen No-effect-levels oder
einer täglich tolerierbaren Aufnahme
(TDI). Dem folgend müssen im Verlauf
eines Risikomanagements z. B. Grenz-
werte festgesetzt werden, die Verwen-
dung bestimmter Stoffe verboten werden
oder aber unter Umständen Technologi-
en eingeschränkt bzw. untersagt werden.
Je nach Art eines Stoffes und seiner to-
xikologischen Einschätzung werden ent-
weder Höchstmengen festgesetzt, unter-
halb derer kein Risiko für den Verbrau-
cher zu erwarten ist, oder aber bei geno-
toxischen Cancerogenen, bei denen man
nicht von einem Schwellenwert ausge-
hen kann, Kompromisse gesucht, die
man unter dem ALARA-Prinzip zusam-

menfassen kann. ALARA  (as low as re-
asonably achievable) bedeutet, derarti-
ge Substanzen in Lebensmitteln auf das
machbare zu minimieren. Derartige Dis-
kussionen finden unter anderem zur Zeit
bei der Bewertung und Festlegung von
Grenzwerten für Ochratoxin A in Wein
statt.
Die Weinkontrolle als fortlaufende Maß-
nahme des Verbraucherschutzes beinhal-
tet Untersuchungen und Kontrolle zur
Zusammensetzung des Weines und zwar
bezüglich Substanzen, die in der Kon-
zentration limitiert sind, in der Addition
limitiert sind, sowie Kontaminanten oder
illegal zugesetzte Substanzen. Darüber
hinaus müssen auch die Angaben auf
dem Etikett eines Weines überprüfbar
sein, z. B. Rebsorte, Jahrgang, geogra-
phische Herkunft, Qualitätseinstufung
oder aber andere Informationen wie z.
B. ein Hinweis auf einen Barrique-Aus-
bau. Die Weinkontrolle beinhaltet aber
auch die Überprüfung von Stoffen, die
aufgrund ihrer toxikologischen Relevanz
durch Grenzwerte bzw. Höchstmengen
geregelt sind. Hierzu gehören Blei, Cad-
mium und Kupfer, schwefelige Säure,
Methanol, sowie Halogen-Kohlenwas-
serstoffe. Darüber hinaus existieren Me-
thoden zur Bestimmung von toxikolo-
gisch relevanten Stoffen, für die es bis-
her keine Grenzwerte gibt, wie z. B. bio-
gene Amine, Ethylcarbamat, Ochratoxin
A sowie Pflanzenschutzmittel. Zu den
Weininhaltsstoffen mit technologischer
Relevanz, die in ihrer Anwendung limi-
tiert sind, gehören zum Beispiel Zitro-
nensäure, Sorbinsäure, Wein-, Milch-
und Äpfelsäure, Diammoniumphosphat,
Ascorbinsäure, Enzyme, Dimethyldicar-
bonat, schwefelige Säure sowie Fluorid.
Verbraucherschutzkontrollmaßnahmen
müssen sich aber auch auf verbotene
Zusätze in der Weinbereitung beziehen,
die unter Umständen nicht toxikologisch
relevant sind, wie z. B. der Zusatz von
Wasser, ggf. auch Zucker, Farbstoffe,
Aromastoffe, Konservierungsstoffe und

Glycerin.
Obwohl Wein als eines der am besten
untersuchten Lebensmittel gilt, gibt es
immer wieder neue Themenbereiche, die
bezüglich einer Risikoanalyse relevant
sind, und dann Managemententscheidun-
gen nach sich ziehen. Jüngste Beispiele
sind Methylisothiocyanat, Fluorid, Chlo-
roform, Lysozym, Dimethyldicarbonat,
sowie Materialien, mit denen der Wein
während seiner Herstellung in Berührung
kommt. Hier spielen vor allem die Mem-
branen bei Filtrationen, osmotischen
Verfahren oder Ionenaustauschern eine
Rolle.
Die besondere Herausstellung der Wahl-
freiheit des Verbrauchers beinhaltet vor
allem, dass die Kaufentscheidung durch
entsprechende Informationen erleichtert
wird. Nur, wenn der Verbraucher über
das Produkt ausreichend informiert ist,
kann er auch eine Wahl treffen. Die wich-
tigste Informationsquelle für den Ver-
braucher ist das Etikett einer Flasche.
Gerade die hier aufgelisteten Informatio-
nen zu Rebsorte, Jahrgang und geogra-
phischer Herkunft sind jedoch diejeni-
gen, die sich bislang analytisch noch
nicht ausreichend genau nachweisen las-
sen. Auf diesem Gebiet sind spätestens
nach Etablierung der Stabilisotopenana-
lytik enorme Fortschritte gemacht wor-
den, um zusammen mit anderen Analy-
senparametern sowie Verwendung mul-
tivariater statistischer Verfahren derarti-
ge Nachweise zu führen. Für die Ermitt-
lung der Rebsorte wird vorwiegend auf
die Anthocyananalytik bzw. Analytik der
Shikimisäure zurückgegriffen. Für die
geographische Herkunft werden vorwie-
gend Stabilisotopendaten bezüglich des
Wasserstoff-Deuterium-Verhältnisses im
Weinalkohol, des Kohlenstoff-Isotopen-
verhältnisses sowie des Sauerstoff-Iso-
topenverhältnisses herangezogen. Neue-
re EU-Forschungsprojekte zielen darauf
ab, Vergleichsdatenbanken zu erstellen,
die nicht nur die Stabilisotopendaten,
sondern auch andere Analysenparame-
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ter beinhalten, die nach statistischer Be-
rechnung eine zweifelsfreie Zuordnung
der Produkte, z. B. zur geographischen

Herkunft, erlauben.
Vielleicht sollte man das Zitat �Im Wein
liegt Wahrheit� dahingehend modifizie-

ren, indem man sagt, �Im Wein liegt die
Wahrheit, der Schwindel auf dem Eti-
kett�.


